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1 Zielsetzung 

Das Ziel der vorliegenden Förderungsrichtlinie ist die Reduktion von klima- und gesund-

heitsschädlichen Emissionen bei gleichzeitiger Verminderung des Einsatzes von nicht 

erneuerbaren Ressourcen. Damit wird zugleich den Strategien des Landes Steiermark 

im Bereich Klima und Energie sowie Luftreinhaltung Rechnung getragen. Ergänzend 

soll auf Basis der vorliegenden Förderungsrichtlinie die Wertschöpfung in den steiri-

schen Regionen gesteigert, die Technologieentwicklung gefördert und ein Beitrag zur 

Sicherung und Erhöhung der Beschäftigung erreicht werden. 

Durch die Förderung „Sauber Heizen für Alle“ gemeinsam mit der Landesförderung 

„Heizungstausch Basisförderung“ soll der Ersatz eines fossilen Heizungssystems durch 

eine klimafreundliche Technologie in einkommensschwachen Haushalten unterstützt 

werden. 

 

2 Dauer der Förderungsaktion 

Förderungsanträge können ausschließlich im Zeitraum vom 1.1.2023 bis 31.12.2023, 

und nur solange finanzielle Mittel verfügbar sind, eingebracht werden. Außerhalb 

dieses Zeitraums eingebrachte Förderungsanträge können bei der Förderung nicht be-

rücksichtigt werden.  

 

3 Wie und was wird gefördert? 

Das Land Steiermark gewährt gemeinsam mit dem Bundesministerium für Klima-

schutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (im Folgenden „BMK“) 

auf Basis des Umweltförderungsgesetzes für sein Gebiet einmalige, nicht rückzahl-

bare Zuschüsse. Diese Investitionskostenzuschüsse gelten nur bei Vorliegen der in 

dieser Richtlinie festgelegten Voraussetzungen und Einhaltung der festgesetzten Best-

immungen des BMK. Diese sind auf der Homepage der Kommunalkredit Public Con-

sulting GmbH unter www.sauber-heizen.at veröffentlicht. 

Die Förderungen beziehen sich ausschließlich auf den Ersatz von Heizungen auf Ba-

sis fossiler Brennstoffe (wie Erdöl, Erdgas, Flüssiggas, Kohle/Koks, Allesbrenner) so-

wie auf den Ersatz von Stromheizungen (strombetriebene Nacht- oder Direktspei-

cheröfen). 

Der Ersatz eines fossilen Heizungssystems durch ein klimafreundliches Heizungssys-

tem (Heizkesseltausch) wird für folgende Heizungsarten gefördert:  

 Hocheffiziente oder klimafreundliche Nah-/Fernwärmeanschlüsse  

 Holzzentralheizungsgeräte (Pellet-, Hackgut- und Scheitholzkessel) 

 Wärmepumpen (Luftwärme-, Erdwärme- und Grundwasserwärmepumpen) 

Ein Holzzentralheizungsgerät oder eine Wärmepumpe können nur gefördert werden, 

wenn keine Anschlussmöglichkeit an ein hocheffizientes bzw. klimafreundliches Nah-

/Fernwärmenetz gegeben ist. 

Die förderungsfähigen Holzzentralheizungsgeräte und Wärmepumpen können unter 

www.wohnbau.steiermark.at/oekofoerderungen abgefragt werden.  

http://www.sauber-heizen.at/
http://www.wohnbau.steiermark.at/oekofoerderungen
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4 Begriffsbestimmungen 

 

Feuerungsanlage, die in einem Kessel wahlweise feste Brennstoffe aus Biomasse 

(Holz) oder feste fossile Brennstoffe (z.B. Kohle, Koks) verfeuern kann 

 

 

Zentralheizungsanlage auf Basis von Presslingen (Pellets) oder Hackgut, jeweils mit 

automatischer Beschickung und Wärmeabgabe auf Basis eines wasserführenden Wär-

meabgabesystems 

Die Nennwärmeleistung der Heizung muss der Heizlast des Gebäudes entsprechen. 

Es muss eine vollautomatische Befüllung aus dem Bevorratungsbereich bzw. -behälter 

erfolgen. 

 

Nah-/Fernwärmeanschlüsse, bei denen zumindest 80 % der Energie aus erneuerbaren 

Quellen, aus hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen im Sinne der Richtlinie 

2012/27/EU, sonstiger Abwärme, die andernfalls ungenutzt bleibt oder einer Kombina-

tion dieser Energien/Wärmen stammen. Zur Spitzenlastabdeckung und als Ausfallsre-

serve kann Energie aus anderen Systemen im Ausmaß von bis zu 20 % eingesetzt 

werden.  

 

Nah-/Fernwärmeanschlüsse, bei denen zumindest 50 % der Energie aus erneuerbaren 

Quellen bzw. 75 % der Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen oder 50 % einer 

Kombination dieser Energien/Wärmen stammt. 

 

5 Wer kann eine Förderung beantragen? 

Antragsberechtigt sind Gebäudeeigentümer/innen (ausschließlich natürliche Perso-

nen) eines Ein-/Zweifamilienhauses oder Reihenhauses mit Hauptwohnsitz am 

Projektstandort im Bundesland Steiermark. Der Hauptwohnsitz muss vor dem 

31.12.2021 begründet worden sein. Förderungsfähig sind einkommensschwache Haus-

halte der untersten drei Einkommensdezile1 mit einem Monatseinkommen bezogen 

auf einen Einpersonenhaushalt (netto 12 Mal im Jahr) von:  

 

 

Stufe 1 

(1. und 2. Einkommensdezil) 

max. 

Stufe 2 

(3. Einkommensdezil) 

max. 

Maximales Monatseinkommen 

(netto, 12 x im Jahr) bezogen auf 

einen Einpersonenhaushalt 

1.554 € 1.808 € 

 

                                                      
1 EUROSTAT-Daten, Stand 15.11.2022 
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Bei Mehrpersonenhaushalten werden die Einkommen aller mit Hauptwohnsitz gemel-

deten Haushaltsmitglieder addiert (monatliches Haushaltseinkommen) und durch die 

Summe der unten angeführten Gewichtungsfaktoren entsprechend der jeweiligen 

Haushaltsgröße dividiert. Dieser Wert entspricht dem „Monatseinkommen bezogen auf 

einen Einpersonenhaushalt“.  

 

Haushaltsgröße 
Gewichtungs- 

faktoren 

Haushalt 0,5 

je volljähriger Person 0,5 

je minderjähriger Person 0,3 

je Person, für die erhöhte Familienbeihilfe bezogen wird 0,8 

je Person, die einen Behindertenpass gemäß § 40 Bundesbe-

hindertengesetz vorweisen kann 
0,8 

 

6 Berechnung des Einkommens 

Sofern keine gültige Bestätigung über den Bezug einer Sozialhilfe oder über eine GIS-

Befreiung vorgelegt werden kann, nimmt das Land Steiermark gemäß den Bestimmun-

gen des BMK (www.sauber-heizen.at) die Einkommensermittlung nach Maßgabe der 

Wohnunterstützung des Landes Steiermark vor. Dementsprechend müssen zum Nach-

weis der Einkommenssituation bei unselbstständigen Erwerbstätigen Einkommens-

nachweise für das volle letzte Kalenderjahr (2022) und bei selbstständig Erwerbstä-

tigen Einkommensnachweise der letzten drei Kalenderjahre für alle Haushaltsmitglie-

der vorgelegt werden. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Informationsblatt „In-

formation zur Einkommensermittlung“ auf www.wohnbau.steiermark.at/oekofoerde-

rungen. 

Das Land Steiermark ist zum Zweck der Überprüfung jener Daten, die für die Gewäh-

rung, die Einstellung oder die Rückforderung einer Förderung erforderlich sind, zur 

Transparenzportalabfrage gemäß § 32 Abs. 6 TDBG 2012 ermächtigt. Diese Abfrage 

betrifft alle relevanten Daten von der Förderungswerberin/dem Förderungswerber und 

den mit der Förderungswerberin/dem Förderungswerber im gemeinsamen Haushalt le-

benden Personen. 

http://www.sauber-heizen.at/
http://www.wohnbau.steiermark.at/oekofoerderung
http://www.wohnbau.steiermark.at/oekofoerderung
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Für im gemeinsamen Haushalt lebende minderjährige Personen können folgende Frei-

beträge vom monatlichen Haushaltseinkommen in Abzug gebracht werden: 

 

 Freibeträge 

für die erste minderjährige Person 130 € 

für die zweite minderjährige Person 175 € 

für die dritte und jede weitere minderjährige Person jeweils 220 € 

 

 

Berücksichtigt werden:  

 Lohn, Gehalt 

 Urlaubs-, Weihnachtsgeld 

 Einkommen von Selbständigen 

 Pensionen (außer Waisenpension) 

 Einkommen von Bauern und Landwirten 

 Ausländische Einkommen 

 Krankengeld 

 Waisenpensionen (bis 18 Jahre) 

 Ferialbeschäftigung/Pflichtpraktika 

 Studienbeihilfe 

 Lehrlingsentschädigung 

 Zivil- und Wehrdienstentschädigung 

 Einkommen aus Vermietung und Verpachtung 

 Abfertigungen 

 Arbeitslosengeld 

 Notstandshilfe 

 Alleinerzieherabsetzbetrag 

 vertraglich oder gesetzliche festgesetzte Unterhaltleistungen 

 Familienbonus 

 Familienbeihilfe 

 Familienförderung 

 Wochengeld, Krankengeld, Einkommen von Schulungen etc. 

 Kinderbetreuungsgeld, Pflegekindergeld 

 Ausgleichszulage 

 Sozialhilfe/Bedarfsorientierte Mindestsicherung/Sozialunterstützung 

 sonstige Sozialhilfe Einmalzahlungen, erhaltene sonstige Förderungen 
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Nicht berücksichtigt werden:  

 Erhöhte Familienbeihilfe 

 Allfällige Sonstige Beihilfen zu Wohnkosten wie beispielsweise Mietzinszuzahlun-

gen der Gemeinden bzw. Stadt Graz, die Wohnkostenbeihilfe gemäß § 31 Heeres-

gebührengesetz 2001 etc. 

 Rentenleistungen für Opfer von Gewalt in Heimen nach dem Heimopferrentenge-

setz 

 Pflegegelder nach dem Bundespflegegeld- und Steiermärkischen Pflegegeldgesetz 

u. a. Zuschuss zur „24-Stunden-Betreuung“ 

 Vermögen 

 

7 Können Förderungen miteinander kombiniert wer-
den? 

Die Förderung setzt sich aus drei Teilen zusammen und kann ausschließlich gemein-

sam gewährt werden: 

 

Teil 1: Basisförderung „Sauber Heizen für Alle“ des BMK 

Abwicklung durch Kommunalkredit Public Consulting GmbH  

Die Basisförderung „Sauber Heizen für Alle“ des BMK wird in dieser Förderungsrichtli-

nie nicht näher behandelt (siehe auch www.sauber-heizen.at). 

Teil 2: Basisförderung des Landes Steiermark 

Abwicklung durch das Land Steiermark 

Teil 3: Zusatzförderung „Sauber Heizen für Alle“ des BMK 

Abwicklung durch das Land Steiermark 

 

Für dieselbe Anlage dürfen keine weiteren Förderungen durch gleiche oder andere 

Dienststellen des Landes Steiermark oder durch die Landwirtschaftskammer Steier-

mark in Anspruch genommen werden. 

 

8 Förderungsvoraussetzungen 

 

 Es gelten die Richtlinie des Landes Steiermark „Sauber Heizen für Alle“ sowie die 

Kriterien der Bundesförderungsaktion „Sauber Heizen für Alle“ entsprechend dem 

Informationsblatt in der aktuell gültigen Fassung (www.sauber-heizen.at). 

 Nach der Registrierung auf www.sauber-heizen.at muss eine verpflichtende Ener-

gieberatung durchgeführt werden. Die Zuteilung erfolgt über die Förderungsstelle. 

 Wesentlich für die Wahl des neuen Heizungssystems ist die Anschlussmöglichkeit 

an ein hocheffizientes bzw. klimafreundliches Nah-/Fernwärmenetz. Ist dies gege-

ben, kann nur der Umstieg auf Nah-/Fernwärme gefördert werden. Ist dies nicht 

möglich, kann wahlweise ein Holzzentralheizungsgerät oder eine Wärmepumpe ge-

fördert werden. Die spezifischen Förderungsbedingungen der jeweiligen Technolo-

gie sind zu beachten. 

http://www.sauber-heizen.at/
http://www.sauber-heizen.at/
http://www.sauber-heizen.at/
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 Gefördert werden ausschließlich Leistungen, die ab dem Datum der Antragstellung 

erbracht wurden. Anträge, bei denen die Heizung vor Antragstellung geliefert 

wurde, können nicht gefördert werden. 

 Es dürfen nur neue (ungebrauchte) Komponenten/Anlagenteile verwendet wer-

den.  

 Die Errichtung, Übergabe sowie Bestätigung der erfolgreichen Inbetriebnahme von 

Anlagen darf nur von einem aufgrund der gewerberechtlichen Vorschriften befug-

ten Unternehmen durchgeführt werden. Anlagen, die in Eigenleistung errichtet 

werden, sind somit von der Förderungsaktion ausgeschlossen. 

 Es darf für das zu versorgende Objekt innerhalb der letzten 8 Jahre keine För-

derung für den selben Förderungszweck im Rahmen des Umweltlandesfonds 

oder der Wohnbauförderung des Landes Steiermark in Anspruch genommen wor-

den sein. 

 Die Nennwärmeleistung der Heizung bzw. die Fernwärme-Anschlussleistung 

muss der Heizlast des Gebäudes entsprechen.  

 

 

 Sämtliche fossile bzw. strombetriebene Altanlagen im Sinne der Förderungsrichtli-

nie müssen im Zuge des Heizungstausches inkl. allfälliger Brennstofftanks nach-

weislich außer Betrieb genommen und fachgerecht entsorgt werden. 

 Bei Holzzentralheizungsgeräten müssen die Emissionsgrenzwerte der Umwelt-

zeichenrichtlinie UZ 37 im Volllastbetrieb und ein Kesselwirkungsgrad von mindes-

tens 85 % eingehalten werden. 

 Die Förderung von Scheitholzkesseln kann im Großraum Graz (Stadt Graz, Feld-

kirchen bei Graz, Gössendorf, Hart bei Graz, Hausmannstätten, Raaba-Grambach, 

Seiersberg-Pirka) nicht in Anspruch genommen werden. 

In der Stadt Graz2 ist bei Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe über 8 kW Nenn-

heizleistung der erhöhte Staubemissionsgrenzwert von 4,0 g pro m² Bruttogeschoß-

fläche und Jahr einzuhalten.  

Für die sonstigen Gemeinden im Großraum Graz (Feldkirchen bei Graz, Gössen-

dorf, Hart bei Graz, Hausmannstätten, Raaba-Grambach, Seiersberg-Pirka) gilt 

diese Anforderung sinngemäß als Förderungsvoraussetzung. 

Die spezifische Staubemission StEspez ist auf der Grundlage der nachstehenden 

Formeln mittels des Staubrechners der Stadt Graz zu berechnen, siehe dazu 

https://www.umwelt.graz.at/cms/beitrag/10189336/4849688/Staubrech-

ner_des_Grazer_Umweltamtes.html 

 
StEspez =  5,85 * P * StE [g/(m²a)]   

 BGF 

oder 

  

StEspez =  0,0045 * HWB * StE [g/(m²a)]   

 BGF 

Dabei bedeuten: 

StEspez  spezifische Staubemission [g/m²a]  

                                                      
2 Gemäß Beschränkungszone für die Raumheizung „Deckplan 2“ 

https://www.umwelt.graz.at/cms/beitrag/10189336/4849688/Staubrechner_des_Grazer_Umweltamtes.html
https://www.umwelt.graz.at/cms/beitrag/10189336/4849688/Staubrechner_des_Grazer_Umweltamtes.html
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StE Staubemission der Feuerungsanlage lt. Prüfbericht [mg/MJ]; 1mg/MJ 

entspricht 1,55mg/Nm³ 

P Nennwärmeleistung Pn der Feuerungsanlage (oder Heizlast Ptot des 

Gebäudes) [kW]  

BGF beheizte Bruttogeschossfläche des Gebäudes [m²] 

HWB Jahres‐Heizwärmebedarf in [kWh] 

 

 Die Wärmepumpe muss den EHPA-Gütesiegelkriterien in der jeweils geltenden 

Fassung entsprechen. Die Bestätigung durch ein unabhängiges Prüfinstitut muss 

vorliegen. 

 Förderungsfähig sind ausschließlich Wärmepumpenanlagen mit einem GWP (Glo-

bal warming potential, Bestimmung nach 5. IPCC Sachstandbericht) unter 1.500.  

 Die Vorlauftemperatur des Wärmeabgabesystems der Wärmepumpe darf höchs-

tens 40°C betragen. 

 Verbindungsleitungen im Heizraum müssen gedämmt sein.  

 

9 Förderungssätze 

Die Gesamtförderung, bestehend aus Teil 1 + Teil 2 + Teil 3, ist mit den förderungsfä-

higen Kosten begrenzt und zwar maximal bis zur nachstehend angeführten technolo-

giespezifischen Kostenobergrenze. Sollten die förderungsfähigen Kosten niedriger 

als die technologiespezifische Kostenobergrenze sein, wird die Förderung dementspre-

chend gekürzt. 

 

Technologie  Kostenobergrenze max. 

Einkommensobergrenzen 

Stufe 1 

(1. und 2. Einkom-

mensdezil) 

 

Stufe 2 

(3. Einkommensdezil) 

 

Anschluss Fernwärme 24.688 € 18.516 € 

Installation Pellet- oder Hackgutkes-
sel 

31.375 € 23.531 € 

Installation Scheitholzkessel 26.063 € 19.547 € 

Installation Luft/Wasser Wärme-
pumpe 

22.188 € 16.641 € 

Installation Erdwärme/Wasser bzw. 
Wasser/Wasser Wärmepumpe 

32.563 € 24.422 € 

 

Wird ein Kombikessel installiert, kommt die Kostenobergrenze für die jeweils teurere 

Technologie zur Anwendung (z.B. gilt bei einem Pellets-/Scheitholz-Kombikessel die 

Kostenobergrenze für den Pelletkessel).  

 

Die Förderung wird in Form eines einmaligen, nicht rückzahlbaren Investitionskos-

tenzuschusses für die Förderungsteile 2 und 3 (Abwicklung durch das Land Steier-

mark) entsprechend Pkt. 7 vergeben. Die Förderung kann ausschließlich in Kombina-

tion mit dem Förderungsteil 1 (Abwicklung durch die Kommunalkredit Public Consulting 

GmbH) entsprechend Pkt. 7 gewährt werden. Es gelten die nachstehend angeführten 
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Förderungssätze.  

 

Einkommensobergrenzen 

Stufe 1 

(1. und 2. Einkom-

mensdezil) 

max. 

Stufe 2 

(3. Einkommensdezil) 

max. 

Monatseinkommen bezogen auf ei-

nen Einpersonenhaushalt 

1.554 € 

(netto 12 Mal im Jahr) 

1.808 € 

(netto 12 Mal im Jahr) 

Teil 1: Basisförderung „Sauber Heizen für Alle“ des BMK  
Abwicklung durch die Kommunalkredit Public Consulting GmbH 

Max. 50 % der förderungsfähigen 
Kosten 

7.500 € 7.500 € 

Teil 2: Basisförderung „Sauber Heizen für Alle“ des Landes Steiermark  
Abwicklung durch das Land Steiermark 

 3.500 € 3.500 € 

Teil 3: Zusatzförderung „Sauber Heizen für Alle“ des BMK  
Abwicklung durch das Land Steiermark 

Anschluss Fernwärme 13.688 € 7.516 € 

Installation Pellet- oder Hackschnit-
zelkessel 

20.375 € 12.531 € 

Installation Scheitholzkessel 15.063 € 8.547 € 

Installation Luft/Wasser Wärme-
pumpe 

11.188 € 5.641 € 

Installation Erdwärme/Wasser bzw. 
Wasser/Wasser Wärmepumpe 

21.563 € 13.422 € 

Maximale Gesamtförderung 

bestehend aus Teil 1 + Teil 2 + Teil 3 

technologiespezifi-

sche Kostenober-

grenze 

75 % der technolo-

giespezifischen 

Kostenobergrenze 

 

 

Maßnahme  Förderungsfähige Kosten 
Nicht förderungsfähige 

Kosten 

Nah-/Fernwärme-

anschluss 

Planungskosten, Anschlusskosten, 

Übergabestation, Einbindung ins 

Heizungssystem, Rohrleitungen in 

der Heizzentrale, zentrale Heizungs-

regelung, Pumpen, Ventile, Puffer-

speicher, Boiler, Grabungsarbeiten 

und weitere für den Betrieb relevante 

Anlagenteile, Demontage- und Ent-

sorgungskosten für außer Betrieb 

genommene Kessel und Tankanla-

gen; Heizlastberechnung 

Wärmeverteilung im 

Gebäude (Rohrleitun-

gen, Steigleitungen 

etc.), Wärmeabgabe-

systeme (Fußboden-

heizung, Radiatoren, 

Heizkörper etc.), 

Einzelraumregelungen, 

Thermostatventile 
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Holzzentralhei-

zungsgerät  

 

Planungskosten, Kessel, Brennstoff-

beschickung (z.B. Förderschnecke), 

Einbindung ins Heizungssystem, 

zentrale Heizungsregelung, Elektro-

installationen für die Heizung, Puffer-

speicher, Boiler, Kaminsysteme, er-

forderliche bauliche Arbeiten im Be-

reich des Heizraums und Brennstoff-

lagers, Gewebe-/Blechtank, Kamin-

gutachten, Demontage- und Entsor-

gungskosten für außer Betrieb ge-

nommene Kessel und Tankanlagen; 

Heizlastberechnung 

Einzelöfen ohne Wär-

meverteilsystem, Wär-

meverteilung im Ge-

bäude (Rohrleitungen, 

Steigleitungen etc.), 

Wärmeabgabesysteme 

(Fußbodenheizung, 

Radiatoren, Heizkörper 

etc.), Einzelraumrege-

lungen, Thermostat-

ventile  

Wärmepumpe 

 

Planungskosten, Wärmepumpe, 

Wärmequellenanlage (Tiefenboh-

rung, Erdkollektoren etc. inkl. Gra-

bungsarbeiten), Einbindung ins Hei-

zungssystem, zentrale Heizungsre-

gelung, Speicher, Boiler, Elektroin-

stallationen für die Heizung, Demon-

tage- und Entsorgungskosten für au-

ßer Betrieb genommene Kessel- und 

Tankanlage, Heizlastberechnung 

Brauchwasserwärme-

pumpen, Wärmevertei-

lung im Gebäude (Rohr-

leitungen, Steigleitun-

gen etc.), Wärmeabga-

besysteme (Fußboden-

heizung, Radiatoren, 

Heizkörper etc.), 

Einzelraumregelungen, 

Thermostatventile  

 

10 Erforderliche Unterlagen 

 

 aktuelle Privathaushaltsbestätigung3 (bei 2 Haushalten in einem Haus von je-

dem Haushalt getrennt) 

 gültiger amtlicher Lichtbildausweis (z.B. Reisepass oder Personalausweis) 

 aktueller Grundbuchauszug 

 Bestätigung über einen Bezug einer Transferleistung (Sozialhilfe/Bedarfsorien-

tierte Mindestsicherung/Sozialunterstützung, Ausgleichszulage, Notstandshilfe, 

GIS-Befreiung) mit Gültigkeit zum Zeitpunkt der Registrierung und Antragsstel-

lung 

 bei unselbständig Erwerbstätigen: Lohnzettel (L16) oder Arbeitnehmerveran-

lagung für das vergangene volle Kalenderjahr 2022 (auch nicht-österreichische 

Einkünfte) 

 bei Pensionisten: Pensionsbescheid aus dem Jahr 2022 (auch nicht-österrei-

chische Pensionen) 

                                                      
3 Die Privathaushaltsbestätigung weist nach, welche Personen zu einem bestimmten 

Zeitpunkt in einem gemeinsamen Haushalt gemeldet sind. Die Ausstellung erfolgt auf 

Antrag aller an einer Unterkunft angemeldeten Menschen durch die örtliche zuständige 

Meldebehörde aus den Daten des lokalen Melderegisters. Eine Meldebestätigung ist 

NICHT ausreichend. 
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 bei Personen, die zur Einkommenssteuer veranlagt werden: die letzten 3 Ein-

kommensteuerbescheide 

 bei einer noch nicht mindestens 1 Jahr dauernden Beschäftigung: Lohnzet-

tel mit Datum des Arbeitsbeginns 

 bei Kindern ab dem vollendeten 15. Lebensjahr: Schulbesuchs- oder Inskrip-

tionsbestätigung bzw. Kopie des Lehrvertrages (inkl. Höhe der monatlichen Lehr-

lingsentschädigung) 

 bei Minderjährigen, die im elterlichen Haushalt leben und ein Einkommen be-

ziehen: Einkommensnachweise 

 bei Bezug steuerfreier Einkünfte sind folgende Bestätigungen vorzulegen: 

Leistungsbezug vom AMS (z. B. Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, etc.), Wochen-

geld, Kinderbetreuungsgeld und mögliches zusätzliches Einkommen oder Ein-

kommen aus geringfügiger Beschäftigung, Sozialhilfebescheid etc. 

 bei geschiedenen oder getrenntlebenden Personen: Nachweis über die ge-

richtlich oder vertraglich festgesetzten Unterhaltsleistungen für geschiedene 

Ehegattinnen bzw. Ehegatten, sowie der gerichtlich oder vertraglich festgesetz-

ten Alimentationszahlungen 

 bei Studenten: Inskriptionsbestätigung und Studienbeihilfebescheid (bei regel-

mäßigem Einkommen: Lohnzettel/Honorarnoten) sowie das Einkommen der un-

terhaltsverpflichteten Personen (Eltern) 

 Nachweis über den Bezug von Kinderbetreuungsgeld und/oder Wochengeld 

 aktueller Bescheid über den Bezug der bedarfsorientierten Mindestsicherung 

(alle Seiten) 

 Familienbeihilfebescheid und Zahlungsnachweise (Kontoauszüge) 

 Behindertenpass (wenn vorhanden) 

 Bestätigung über den Bezug von erhöhter Familienbeihilfe 

 

 

 ausgefüllte Fertigstellungsmeldung mit zugeteilter Antragsnummer 

 Die Rechnungen müssen auf die Förderungswerberin/den Förderungswer-

ber persönlich lauten sowie auf die im Antrag angegebene Standortadresse 

des Heizungssystems ausgestellt sein. 

 Sofern ein Holzzentralheizungsgerät oder eine Wärmepumpe gefördert werden 

soll: Bestätigung des regionalen Nah-/Fernwärmenetzunternehmens bzw. 

der Gemeinde, dass das zu versorgende Objekt bzw. die zu versorgende Anlage 

nicht an ein geeignetes bestehendes Fernwärmenetz angeschlossen werden 

kann.  

 Energieberatungsprotokoll „Sauber Heizen für Alle“ 

 Fotos der Anlage bzw. Anlagenteile inklusive Lagerraum (jeweils in entsprechen-

der Qualität) 

 Bestätigung der Übergabe und erfolgreichen Inbetriebnahme: Nachweis 

durch ein Übergabeprotokoll (Kopie), aus dem die fachgerechte und richtlinien-

konforme Ausführung von dem aufgrund der gewerberechtlichen Vorschriften be-

fugten Unternehmen bestätigt wird. Als Vorlage für das Übergabeprotokoll kann 

z.B. folgende Vorlage verwendet werden: 
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https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/sanitaer-heizung-lueftung/ue-

bergabeprotokolle.html 

 

 

a) Rechnungen mit Zahlungsnachweisen (Kopie) mit zumindest folgenden Inhal-

ten: Angaben von Marke, Art und Leistung des Kessels inkl. Brennstoffzubrin-

gung, Regelung, gedämmte Verbindungsleitungen im Heizraum, Montagekos-

ten, Entsorgung der Altanlage (Kessel und allfällige Brennstofftanks bzw. Strom-

heizung), Durchführung der erforderlichen Berechnungen und Dokumentationen  

b) Für Holzzentralheizungsgeräte im Großraum Graz: Nachweis über die Ein-

haltung der spezifischen Staubemission StEspez gemäß Punkt 8.2 c). durch 

firmenmäßige Bestätigung eines aufgrund der gewerberechtlichen Vorschriften 

befugten Unternehmens 

 

Rechnungen mit Zahlungsnachweisen (Kopie) mit zumindest folgenden Inhalten: An-

gaben zu Marke, Art und Leistung der Wärmepumpe inkl. Wärmegewinnung, Regelung, 

gedämmte Verbindungsleitungen im Heizraum, Montagekosten, Entsorgung der Altan-

lage (Kessel und allfällige Brennstofftanks bzw. Stromheizung), Durchführung der er-

forderlichen Berechnungen und Dokumentationen 

 

Rechnungen mit Zahlungsnachweisen (Kopie) mit zumindest folgenden Inhalten: An-

schlusskosten, Übergabestation, Einbindung in das Heizsystem, Grabungsarbeiten 

etc., Entsorgung der Altanlage (Kessel und allfällige Brennstofftanks bzw. Stromhei-

zung), Durchführung der erforderlichen Berechnungen und Dokumentationen  

 

11 Wie erfolgt die Förderungsabwicklung? 

Die Förderungsabwicklung erfolgt in mehreren Schritten, die in der genannten Reihen-

folge einzuhalten sind:  

Schritt 0 - Informieren 

Die Informationen zur Einkommensermittlung und der Einkommensrechner steht der 

Förderungswerberin/dem Förderungswerber unter www.wohnbau.steiermark.at/oeko-

foerderungen zur Verfügung. Zusätzliche Informationen zur Förderung des BMK sind 

unter www.sauber-heizen.at ersichtlich. 

 

Schritt 1 - Registrierung 

Die Registrierung erfolgt ausschließlich online unter www.sauber-heizen.at   

 

Schritt 2 - Einkommensprüfung 

Nach Abschluss der Registrierung werden die von der Kommunalkredit Public Consul-

ting GmbH geprüften Daten an die Landesförderungsstelle weitergeleitet und die Ein-

kommensprüfung durchgeführt. Ein Einkommensrechner zur Kontrolle vorab steht der 

Förderungswerberin/dem Förderungswerber unter www.wohnbau.steiermark.at/oeko-

foerderungen zur Verfügung – siehe Schritt 0.  

https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/sanitaer-heizung-lueftung/uebergabeprotokolle.html
https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/sanitaer-heizung-lueftung/uebergabeprotokolle.html
http://www.wohnbau.steiermark.at/oekofoerderung
http://www.wohnbau.steiermark.at/oekofoerderung
http://www.sauber-heizen.at/
http://www.sauber-heizen.at/
http://www.wohnbau.steiermark.at/oekofoerderung
http://www.wohnbau.steiermark.at/oekofoerderung
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Schritt 3 - Energieberatung 

Nach positiver Einkommensprüfung nimmt ein/eine Ich tu’s Energieberater/in der zu-

ständigen Einreich- und Beratungsstelle für eine Energieberatung „Sauber Heizen für 

Alle“ und eine Unterstützung bei der Antragstellung mit der Förderungswerberin/dem 

Förderungswerber Kontakt auf und führt die Vor-Ort-Beratung durch. 

 

Schritt 4 - Antragstellung 

Die Antragstellung (inklusive aller notwendigen Unterlagen, Angebot, Energiebera-

tungsprotokoll etc.) erfolgt ausschließlich über die Einreich- und Beratungsstelle. 

 

Schritt 5 - Beurteilung – Genehmigung - Projektumsetzung 

Nach Prüfung des Förderungsantrages und der Unterlagen wird der Förderungsvertrag 

des Landes Steiermark und die Förderungszusage des Bundes zugesandt. Ab dem 

Datum der Genehmigung bzw. des Förderungsvertrages hat die Förderungswerbe-

rin/der Förderungswerber 12 Monate Zeit, den Heizungstausch durchzuführen.  

 

Schritt 6 – Endabrechnung 

Die Einreichung der Endabrechnungsunterlagen (Fertigstellungsmeldung) kann unmit-

telbar nach Projektumsetzung und Rechnungslegung (unabhängig von erfolgter Bezah-

lung) erfolgen. Die Einreich- und Beratungsstelle wird die Vorlage der Endabrechnung 

für die Förderungswerberin/den Förderungswerber übernehmen. Die Förderungsaus-

zahlung ist an die vollständige Erfüllung der Förderungsbedingungen dieser Richtlinie 

und damit verbunden an die Vorgaben aus „Sauber Heizen für Alle“ (siehe www.sauber-

heizen.at) geknüpft. Die Förderungswerberin/der Förderungswerber hat die überwie-

sene Förderung ausschließlich zur Bezahlung der anrechenbaren Kosten des Investiti-

onsvorhabens zu verwenden und die Zahlung binnen 7 Werktagen an das ausfüh-

rende Unternehmen durchzuführen. Der Zahlungsbeleg ist der Förderungsstelle 

binnen 7 Werktagen zu übermitteln.  

http://www.sauber-/
http://www.sauber-/
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ANHANG  

 

 Die Festsetzung und Zusicherung der Förderung sowie die Auszahlung der Inves-

titionskostenzuschüsse erfolgt durch das Amt der Steiermärkischen Landesregie-

rung, Abteilung 15 Energie, Wohnbau, Technik, FA Energie und Wohnbau, Referat 

Sanierung und Ökoförderung. 

 teien vereinbaren, dass auf das ge-

genständliche Rechtsverhältnis österreichisches Recht anzuwenden ist und be-

stimmen für alle aus diesem Vertrag etwa entstehenden Rechtsstreitigkeiten ge-

mäß § 104 JN einvernehmlich den ausschließlichen Gerichtsstand des jeweils 

sachlich zuständigen Gerichtes mit Sitz in Graz. Änderungen und Ergänzungen die-

ses Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit ausnahmslos der Schriftform. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, 

wird hierdurch der übrige Inhalt dieses Vertrages nicht berührt. Die Vertragsteile 

verpflichten sich jedoch, in einem solchen Fall unverzüglich die nichtige Vertrags-

bestimmung durch eine solche rechtsgültige Vertragsbestimmung zu ersetzen, die 

der nichtigen Bestimmung gemessen an der Absicht der Vertragspartner bei Ver-

tragsabschluss und dem wirtschaftlichen Gehalt der Vertragsbestimmungen am 

nächsten kommt. 

 

Die Förderungswerberin/der Förderungswerber verpflichtet sich die mit dem gegen-

ständlichen Antrag vorgelegten Nachweise, detaillierte Originalrechnungen und Zah-

lungsbelege für die Dauer von 7 Kalenderjahren ab dem Zeitpunkt der Durchführung 

der geförderten Maßnahme gesichert aufzubewahren und weiters  

 die errichtete Anlage ordnungs- und bestimmungsgemäß zu betreiben, 

 einer allfälligen Kontrolle durch die Organe des Förderungsgebers, den Steiermär-

kischen Landesrechnungshof oder eine von diesen Stellen beauftragte oder er-

mächtigte Person zum Zwecke der Überprüfung der Einhaltung der hiermit einge-

gangenen Verpflichtungen alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und zu den üb-

lichen Geschäftszeiten Zutritt zur Anlage zu gewähren,  

 eventuellen Rechtsnachfolgern alle Verpflichtungen aus dem Rechtsverhältnis 

zwischen Förderungsnehmer/in und -geber rechtswirksam zu überbinden und dies 

bis spätestens 14 Tage nach rechtswirksamer Übertragung dem Förderungsgeber 

schriftlich unter Bekanntgabe aller relevanten Daten mitzuteilen und alle Änderun-

gen der im Förderungsantrag dargestellten Umstände und Daten anzuzeigen, 

 alle Kosten und Auslagen zu tragen oder zu ersetzen, die aus der Sicherstellung 

von Ansprüchen des Landes Steiermark im Zusammenhang mit der gegenständli-

chen Förderung entstehen, sowie auch jene, die mit der gerichtlichen Durchset-

zung etwaiger Ansprüche des Landes gegen Dritte bzw. gegen das Land durch 

Dritte verbunden sind, die im Zusammenhang mit dem gegenständlichen Rechts-

verhältnis stehen, sofern der diesbezügliche Rechtsstreit durch Handlungen oder 

Unterlassungen seitens der Förderungsnehmerin/des Förderungsnehmers verur-

sacht wurde sowie in einem solchen Rechtsstreit dem Land zur Seite zu stehen, 

wobei das Land verpflichtet ist, den/die Förderungsnehmer/in rechtzeitig voll zu 

informieren und prozessuale Handlungen, gerichtliche und außergerichtliche Ver-

gleiche sowie teilweise und gänzliche Anerkenntnisse in Bezug auf den streitge-

genständlichen Anspruch nur im Einvernehmen mit dem/der Förderungsnehmer/in 
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zu tätigen, 

 dem Förderungsgeber die gewährte Förderung rückzuerstatten, wenn 

I. die Förderungsnehmerin/der Förderungsnehmer ihre/seine auf Grund des 

Förderungsvertrags übernommenen Verpflichtungen nach gehöriger Abmah-

nung innerhalb einer Frist von einem Monat nicht einhält,  

II. die Förderungsnehmerin/der Förderungsnehmer einen geforderten Nachweis 

nicht fristgerecht erbringt, wobei im Falle einer mengenmäßig spezifizierba-

ren, teilweisen Nichterfüllung der Verpflichtungen das gegenständliche Rück-

forderungsrecht nur im zur Nichterfüllung aliquoten Ausmaß erwächst, oder 

III. die Gewährung dieser Förderung vorsätzlich oder fahrlässig durch unwahre 

Angaben oder Verschweigen maßgeblicher Tatsachen herbeigeführt wurde 

oder sonst seitens des Förderungsnehmers/der Förderungsnehmerin gegen-

über dem Förderungsgeber vorsätzlich oder fahrlässig unwahre Angaben ge-

macht wurden. 

Diese Rückerstattungen sind unverzüglich, spätestens jedoch 14 Tage nach Ein-

mahnung durch den Förderungsgeber, auf das Konto des Landes Steiermark, Rai-

ffeisen-Landesbank Steiermark AG, IBAN AT02 3800 0900 0410 5201, unter An-

gabe der Geschäftszahl zur Überweisung zu bringen. Die rückgeforderten Beträge 

erhöhen sich in Fällen der Rückforderung gemäß Punkt II, lit.e) I. bis III. um Zinsen 

in Höhe von 3 % p.a. über dem jeweils geltenden Basiszinssatz der ÖNB ab dem 

Tag der erstmaligen Auszahlung der Förderungsmittel.  

 

 

Für den Fall, dass über das Vermögen der Förderungsnehmerin/des Förderungsneh-

mers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder ein Insolvenzantrag mangels eines zur 

Deckung der Kosten des Insolvenzverfahrens voraussichtlich hinreichenden Vermö-

gens abgewiesen wird oder die Zwangsverwaltung über das Vermögen des Förde-

rungsnehmers/der Förderungsnehmerin angeordnet wird, ist vereinbart, dass 

 diesfalls vor der Realisierung des Förderungsgegenstandes keine Förderungsmit-

tel mehr ausbezahlt werden können und 

 bereits ausbezahlte Förderungsmittel zur Rückzahlung fällig werden, wenn 

vom/von der Förderungsnehmer/in nicht nachgewiesen wird, dass die Realisierung 

des Förderungsgegenstandes trotz der vorstehend genannten Gründe gesichert 

ist. 

 

 

Bei der geförderten Maßnahme, die auf der Grundlage eines förmlich eingerichteten 

Regulierungsinstrumentes zur Schaffung von Anreizen für Marktteilnehmer/innen er-

folgt, damit diese energieeffizienzverbessernde Maßnahmen ergreifen, handelt es sich 

um eine strategische Maßnahme im Sinne der Bestimmungen des Energieeffizienzge-

setzes. Dabei werden die anrechenbaren Maßnahmen im Ausmaß des Einsatzes der 

Landesmittel dem Land Steiermark und im Ausmaß des Einsatzes der Bundesmittel 

dem Bund zugerechnet. Eine Übertragung dieser Maßnahme durch die Förderungswer-

berin/den Förderungswerber auf Dritte ist unzulässig. 
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 zur Erfüllung von Berichtspflichten, für Kontrollzwecke oder zur statistischen Aus-

wertung  

- an den Landesrechnungshof Steiermark und vom Land beauftragte Dritte, 

die zur vollen Verschwiegenheit über die Daten verpflichtet sind,  

- allenfalls an den Bundesrechnungshof und das zuständigen Bundesministe-

rium,  

-  allenfalls an Organe der EU nach den EU-rechtlichen Bestimmungen,  

- allenfalls an andere Stellen, mit denen Kooperationen bestehen oder die ge-

setzlichen Anspruch auf Informationen haben bzw.  

 für Rückforderungen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f Datenschutz-Grundverordnung an 

das Gericht zu übermitteln.  

 

 

 

- zu den zustehenden Rechten der Förderungsnehmerin/des Förderungsneh-

mers auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, 

Widerruf und Widerspruch sowie Datenübertragbarkeit,  

- zu dem zustehenden Beschwerderecht der Förderungsnehmerin/des Förde-

rungsnehmers bei der Österreichischen Datenschutzbehörde und  

- zum Verantwortlichen der Verarbeitung und zum Datenschutzbeauftragten  

  

https://datenschutz.stmk.gv.at/
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